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Gottesdienst am 20. Februar
um 15 Uhr in der Evang. Kirche Calmbach

mit Dekan Joachim Botzenhardt
und Verabschiedung von Pfarrer Dr. André Bohnet

Bitte beachten Sie, dass für den Besuch des Gottesdienstes eine Voranmeldung 
unter https://evkgcalmbach.church-events.de notwendig ist:

Wie geht das?
Einfach die Kamera-App auf Ihrem iPhone öffnen oder eine App zum Einscannen von QR-Codes auf Ihrem 
Android-Mobiltelefon starten und die Kamera Ihres Smartphones vor den QR-Code halten. Dann werden Sie 
auf die Anmeldeseite für diese Veranstaltung Ihrer Kirchengemeinde weitergeleitet, wo Sie sich schnell und 
einfach anmelden können.

… oder unter https://evkgcalmbach.church-events.de
sowie alternativ unter Tel. 07081 7234

Abfallgebührenbescheide 
werden verschickt -
Abfallberatung mit 
erweiterten Servicezeiten

- nähere Infos auf Seite 2

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Achtung Änderung - 

Öffnungszeiten Rathaus:

Einlass nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung und 

3G-Nachweis wie folgt: 

Mo., Mi., Do. & Fr.:
08:00-12:00 Uhr 

Di.: 
09:00-12:00 Uhr

& 14:00-18:00 Uhr

- Zutritt nur mit 
Mund-/Nasenschutz -

Die Gemeindekasse 
informiert!
Steuern und 
Gebühren 
werden fällig

- nähere Infos auf Seite 2
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinde Höfen an der Enz

Bekanntmachung
zur 22. Sitzung des Gemeinderates
am Montag, 14.02.2022, 18:00 Uhr  
in der neuen Enzauenhalle, Enzauenweg 9

Tagesordnung
1.   Bürger fragen
2.   Bekanntgaben
2.1    Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung zum 

30.09.2021 - Basis Zensus 2011
2.2    Freigabe-Zertifikat zum Medienentwicklungsplan (MEP) 

der Grundschule Höfen an der Enz
2.3   Diakoniestation Bad Wildbad.Engelsbrand.Neuenbürg
  hier: Jahresabschluss 2020 und Wirtschaftsplan 2022
3.   Ehrungen von verdienten Feuerwehrkameraden
4.    2. Änderung Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Neue Äcker“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB
  Änderung des Entwurfes vom 28.05.2019.
  Billigung des Entwurfs vom 17.12.2021.
   Beschränkte Beteiligung der betroffenen Behörden und 

Trägern öffentlicher Belange nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB.
5.    Vorstellung des neu entwickelten Corporate Design für 

die Gemeinde "Höfen an der Enz", im Rahmen eines Hoch-
schulkonzeptes der HS Pforzheim

6.   Hausärztliche Versorgung in Höfen an der Enz
7.   Haushaltsplan 2022: Beschlussfassung
8.    Instandsetzung Straßenüberführung (SÜ) Ochsenbrücke 

über die Enz, BW Nr. 03 in Höfen an der Enz
  hier: Vergabevorschlag
9.   Zukunft Freibad Höfen an der Enz
10.  Werben im Freibad
  hier: Anbringen von Werbetafeln und Werbebanner
11.   Nachträglich eingegangene Baugesuche
12.   Verschiedenes
13.   Protokoll vom 31.01.2022

Höfen an der Enz, 07.02.2022
Bürgermeister
gez. Heiko Stieringer

Bitte beachten Sie die aktuell gültige 3G-Regelung (geimpft, 
genesen, getestet) beim Besuch unserer Gemeinderatssitzung!

Die Gemeindekasse informiert!
Wasser- u. Abwassergebühren
Schlussrechnung 2021 fällig zum 18. Februar 2022. Wir bitten 
Sie, die fälligen Beträge, unter Angabe des Buchungszeichens _ _ 
_ _/_ _ _ _ auf ein Konto der Gemeindekasse einzuzahlen.
***
Der 1. Abschlag Grundsteuer wird zum 15. Februar 2022 fäl-
lig. Wir bitten Sie, den Abschlag unter Angabe des Buchungszei-
chens  _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ bis zum 15.02.2022 auf ein Konto der 
Gemeindekasse einzuzahlen.
***
Der 1. Abschlag Gewerbesteuer wird zum 15. Februar 2022 
fällig. Wir bitten Sie, den Abschlag unter Angabe des Buchungs-
zeichens  _ _ _ _ _/_ _ _ _ _  bis zum 15.02.2022 auf ein Konto der 
Gemeindekasse einzuzahlen.
***
Die Hundesteuer wird zum 21. Februar 2022 fällig. Wir bitten Sie 
den Betrag unter Angabe des Buchungszeichens  _ _ _ _ /_ _ _ _  bis 
zum 21.02.2022 auf ein Konto der Gemeindekasse einzuzahlen.

Bei Teilnehmern am Lastschrifteinzugsverfahren werden die Be-
träge fristgerecht vom Konto abgebucht. Formulare hierfür sind 
auf der Gemeindekasse erhältlich.
(Tel. 07081 784-32)

Ihre Gemeindeverwaltung 

Altsto�sammlung
Stellen Sie bitte Ihre Abfallbehälter morgens ab 06:00 Uhr 
bereit.
Die Abfuhr erfolgt zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr !
Die nächste Abfuhr „Papier“ findet am Dienstag, 15.2.2022, statt.
Die nächste Abfuhr „Gelber Sack“ findet am Freitag, 18.2.2022, statt.
Bitte beachten:
Dosen und Deckel gehören nicht in die Altglastonne, bitte 
über den Gelben Sack entsorgen!
Ihre Gemeindeverwaltung

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Abfallgebührenbescheide werden verschickt – 
Abfallberatung mit erweiterten Servicezeiten
Jahres- und Behältergebühren  
bleiben gegenüber 2021 unverändert
Mitte Februar werden im Landkreis Calw die Abfallgebühren-
bescheide 2022 verschickt. Die Abfallberatung hat aus diesem 
Grund in der Woche vom 14. bis 18. Februar ihre Servicezeiten 
deutlich erweitert. Die Jahres- und Behältergebühren bleiben ge-
genüber 2021 unverändert.
Die Jahresgebühr für einen Haushalt mit einer Person beträgt 
weiterhin 60,12 Euro, für einen Haushalt mit zwei Personen 
100,32 Euro und für einen Haushalt mit drei oder mehr Personen 
120,36 Euro. Keine Änderung auch bei den Gewerbebetrieben 
und sonstigen Einrichtungen: Die Jahresgebühr bleibt bei 123,36 
Euro, bei Filialen werden 60,12 Euro berechnet.
Die Behältergebühren für die Restabfalltonnen bleiben ebenfalls 
stabil: Eine Leerung der 60l-Tonne kostet wie letztes Jahr 4,14 
Euro, die Leerung einer 120l-Tonne 8,28 Euro und die Leerung 
einer 240l-Tonne 16,56 Euro. Auch bei der Biotonne bleibt alles 
beim Alten: 36,60 Euro für die 60l-Tonne, 63,60 Euro für die 120l-
Tonne und 95,40 Euro für die 240l-Tonne, jeweils für das ganze 
Jahr.
Die Abfallberatung hat ihre Servicezeiten vom 14. bis 18. Febru-
ar deutlich erweitert: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
durchgehend von 8 Uhr bis 18 Uhr, Donnerstag bis 18.30 Uhr. 
„Erfahrungsgemäß können wir durch diese erweiterten Service-
zeiten viele telefonische Anfragen direkt beantworten“, erläutert 
Helge Jesse, Leiter der Abfallberatung. „Kunden, die ihre Anfrage 
auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, werden auch auf je-
den Fall zurückgerufen. Wir bitten aber um Verständnis, falls der 
Rückruf nicht noch am gleichen Tag erfolgt.“ 

Weitere Informationen zu den Abfallgebühren sind bei der Abfall-
beratung unter der kostenlosen Servicenummer 0800 3030839, 
Fax 07452 6006-7777, E-Mail abfallberatung@awb-calw.de oder 
auch auf der Website des AWB unter www.awb-calw.de erhältlich.


